
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2021/12/15 Ro 2020/15/0003
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.2021

Index

E000 EU- Recht allgemein

E3L E09301000

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

EURallg

UStG 1994 Art25

UStG 1994 Art25 Abs2

UStG 1994 Art3 Abs8

32006L0112 Mehrwertsteuersystem-RL Art141

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):

Ro 2020/15/0013 E 22.12.2021

Rechtssatz

Die Umsetzung der in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie vorgesehenen Vereinfachungsmaßnahme für

Dreiecksgeschäfte ist in Österreich mit Art. 25 UStG 1994 erfolgt. Aus Art. 25 Abs. 2 UStG 1994 ergibt sich, dass der

innergemeinschaftliche Erwerb im Sinne des Art. 3 Abs. 8 zweiter Satz UStG 1994 des Zwischenhändlers als besteuert

gilt.
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